
 

 

        

Hannover, 09.10.2021  

 

Hygienekonzept für die TTVN-Landesindividualmeisterschaften 2021 

 

Die nachfolgend genannten Aspekte stellen Handlungsfelder dar, die einen verantwortungsvollen und 

risikominimierenden Umgang mit dem COVID 19-Virus (auch) während der Veranstaltungen gewährleisten 

sollen. 

 

Alle in der Halle befindlichen Personen (wie z.B. Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Zuschauer, Offizielle des 

Vereines und TTVN-Vertreter) haben sich an das Hygienekonzepte zu halten. Personen mit Symptomen wie 

z.B. Husten, Halsschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Fieber ist der Zurtritt zur Sporthalle 

untersagt. 

 

Sollte es verschärfende Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen Stelle auf der Ebene des 

jeweiligen Landkreises bzw. der jeweiligen Kommune geben, so sind diese vollumfänglich zu beachten und 

umzusetzen und haben Vorrang vor diesen Vorgaben. In diesen Fällen hat der Ausrichter/Durchführer den 

TTVN rechtzeitig zu informieren. Der Ausrichter/Durchführer muss prüfen, inwieweit bei den zuständigen 

lokalen Behörden eigene Konzepte zur Austragung der jeweiligen TTVN-Veranstaltung einzureichen sind. 

 

• Die TTVN-Landesindividualmeisterschaften werden als Tagesveranstaltung getrennt nach den Altersklassen 

11, 13, 15 und 18 durchgeführt. 

 

• In jeder Konkurrenz sind max. 16 Spieler/-innen (Jugend 11) bzw. 24 Spieler/-innen (Jugend 13, 15 und 18) 

startberechtigt.  

 

• Auf die Austragung der Doppelwettbewerbe wird verzichtet. 

 

• Gespielt wird an max. 12 Tischen in voneinander abgetrennten Spielboxen. Die lt. Zeitplan nicht belegten 

Tische werden während der Spielpausen gereinigt und desinfiziert. Sie stehen während des Turnieres zu 

keiner Zeit als Trainingstische zur Verfügung.  

…. 

 

An  

•    Bezirks- und Regionsdelegationen 

•    Ressort Jugendsport (nachr.) 

•    Ressort Schiedsrichter (nachr.) 

•    Vizepräsident Sport (Dieter Benen) 

•    Geschäftsstelle (nachr.) 

 

Holger Ludwig 

Ressortleiter Jugendsport 

Untere Findelstätte 21 

49124 Georgsmarienhütte 

Telefon • 05401 / 35 135 

Mobil   • 0151 / 6513 66 77 

ludwig@ttvn.de 
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• Zutritt zur Sporthalle haben nur Personen, die dem Veranstalter vorab (lt. vorher festgelegter Quote) 

schriftlich unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse von den zuständigen 

Bezirksvertretern gemeldet wurden. Hinzu kommen TTVN-Offizielle (wie Turnierleitung, Schiedsrichter, 

Trainer, Presse) sowie Helfer des durchführenden Vereines. Ein Einlass im Vorfeld nicht gemeldeter Personen 

ist nicht möglich. 

 

• Zuschauer sind nicht gestattet, es sei denn die jeweiligen, aktuellen behördlichen Verordnungen lassen dies 

zu. In diesem Falle müssen auch diese schriftlich unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-

Mailadresse vor betreten der Sporthalle erfasst werden.  

 

• Je Spieler/-in ist max. ein Erziehungsberechtigter und je drei Spieler/-innen max. zwei Betreuer zulässig 

(Ausnahme Jugend 11: ein Betreuer pro Spieler/-in). Bezüglich der eingesetzten Betreuer werden die 

Bezirksverbände gebeten die Anzahl möglichst gering zu halten. 

 

• Für den Zutritt zur Veranstaltung muss eine offizielle Bescheinigung eines PCR-Tests (nicht älter als 48 

Stunden) oder eines Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) vorgelegt werden. Ein Selbsttest reicht 

nicht aus. Ausgenommen davon sind vollständig geimpfte Personen (15 Tage nach der 2. Impfung) oder 

Genesene (28 Tage bis 6 Monate vor dem Veranstaltungsbeginn). An der Sporthalle werden keine 

Testkapazitäten angeboten. 

 

• In der kompletten Sporthalle besteht während der gesamten Veranstaltung OP-/FFP-2-Maskenpflicht (außer 

für die Aktiven, ab dem Betreten der Spielbox, während des Trainings oder Spiels).  

 

• Die allgemein bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen (1,5m) sind jederzeit einzuhalten.  

 

• Der Innenraum der Sporthalle darf ausschl. von den Aktiven, Betreuern (max. ein Betreuer pro Spieler) 

Schiedsrichtern, TTVN-Offiziellen und den Helfern des durchführenden Vereines betreten werden. Der 

Veranstalter kann unter Berücksichtigung der allgemein bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen für 

diesen Personenkreis im Innenraum Sitzmöglichkeiten anbieten.  

 

• Auf der Tribüne werden unter Berücksichtigung der allgemein bestehenden Hygiene- und Abstands-

regelungen je Bezirksverband feste Sitzplatzbereiche ausgewiesen.  

 

• Für die Trainingszeit wird vom Veranstalter ein Trainingsplan erstellt, der für alle teilnehmenden Spieler 

bindend ist. Mehr als zwei Spieler dürfen sich auch während des Trainings nicht in einer Box aufhalten. 

Während der Trainingszeit haben nur die Aktiven und Betreuer Zutritt zur Spielfläche. 

 

• Die in der Halle ausgewiesenen Laufwege sind einzuhalten. 

 

…. 
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• Schlägertests finden nur statt, wenn eine geeignete Räumlichkeit hierfür zur Verfügung steht und es möglich 

ist, bei Schlägerabgabe den Abstand zu Schiedsrichtern und anderen Spielern zu wahren. 

 

• Auf Begrüßungs- oder Glückwunschrituale wie Abklatschen, Händeschütteln, Umarmungen etc. ist grds. zu 

verzichten. Ebenfalls ist das abwischen der Hände an Tischen etc. zu unterlassen. Ein Wechsel der Tischseiten 

findet nicht statt. 

 

• Ein Imbiss-Stand wird in der Halle angeboten, wenn es die gesetzlichen Vorgaben zulassen und wenn der 

Träger der Sporthalle dies genehmigt. Gleiches gilt für die Nutzung der Dusch- und Umkleideräume. 

 

• Diese Richtlinien können jederzeit (auch kurzfristig ohne vorherige Bekanntmachung) entsprechend 

aktueller, behördlicher Vorgaben oder durch die zuständigen TTVN-Gremien angepasst werden. 

 

Hannover, den 09.10.2021 

 

TTVN-Ressort Jugendsport 


